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Beschlußvorlage  

 
Berichtsvorlage  

 
Öffentliche Sit-

zung 

 
 
nicht-öffentliche 
Sitzung 

 Beratungsfolge:    Datum:  

 Fachausschuß Haushalts-und Finanzausschuß 
 

10.04.2002 

 Fachausschuß Wirtschafts-, Bau- u. Vergabeausschuß 
 

11.04.2002 

 Kreisausschuß 
 
 

 
16.04.2002 

 Kreistag 
  

24.04.2002 

       
Inhalt: 
Erstellung einer Analyse zum Bestand und zur weiteren Verwendung kreiseigener Liegenschaften 

Wenn Kosten entstehen: 

Kosten  
 

Haushaltsstelle 
 

Haushaltsjahr 
  

 
Mittel stehen zur Verfügung 

 
 
Mittel stehen nicht zur Verfügung 

 
Deckungsvorschlag: 

 
 
Mittel stehen nur in folgender Höhe 
zur Verfügung:  

 

 
 

 
Beschlußvorschlag: 
Der Landrat wird beauftragt, eine Analyse zum Bestand und zur weiteren Verwendung der kreiseigenen Liegen-
schaften zu erarbeiten. Das Ergebnis dieser Untersuchung ist dem Kreistag als gesonderter Beschlussvorschlag 
bis zum Dezember 2002 vorzulegen.  

zuständiges Amt:       

Kämmerei  Förster  Förster  K. Schmitz 
  Amtsleiter  Dezernent  Landrat 

       
abgestimmt mit: 
Amt  Name   Unterschrift   

   
  

  
 
Beratungsergebnis: 

Kreistag/ 
Ausschuß 

Datum Stimmen Stimm- 
enthaltung 

Einstimmig Lt. Beschluß- 
Vorschlag 

Abweichender 
Beschluß 

 (s.beiliegendes Formblatt) 
  Ja Nein     

        

        

        

        



 
 
 
 
Begründung:  
 
Der Landkreis Uckermark ist Eigentümer zahlreicher Grundstücke.  Der größte Anteil 
dieser Vermögenswerte wird für kreiseigene Zwecke verwendet. So werden u. a.  
 

1. Grundstücke für Verwaltungsobjekte des Landkreises vorgehalten,  
2. Schulgrundstücke für Schulen, die sich in Trägerschaft des Landkreises befinden, 

verwaltet oder 
3. Straßenflächen für die bisher bereinigten Kreisstraßen zum Bestand des 

Landkreises gezählt.  
 
 

Es befinden sich jedoch auch Grundstücke im Eigentum des Landkreises, die über Erb-
baurechte langfristig an Dritte vergeben wurden (z. B. Krankenhäuser, ein Seniorenheim 
etc.).  
 
Weiterhin ist der Landkreis Vertragspartner beim Abschluß von Miet- und Nutzungsver-
trägen für kreiseigene Objekte. Hier wären bespielsweise Büroräume,  Kantinen in den 
Schulen und Oberstufenzentren zu benennen  oder zu einem geringen Anteil auch Woh-
nungen und Garagen.  
 
Zum Bestand des Landkreises gehören aber auch Vermögenswerte, die sich trotz öffent-
lichen Ausschreibungen bisher in keiner Form vermarkten ließen. Auch hier gilt es For-
men des Absatzes zu finden.  
 
Aufgrund der finanziell angespannten Lage des Landkreises ist es dringend erforderlich, 
eine konsequente Analyse des vorhandenen Gesamtvermögens – wozu in erheblichem 
Umfang auch das Grundvermögen zu zählen ist - zu erarbeiten. Diese Analyse soll vor 
dem Hintergrund der Ermittlung vom vorhandenen und unbedingt vorzuhaltendem Finanz-
vermögen stehen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


